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Workshop AGG: Die Beschwerdestelle 

Ihre personelle Besetzung, ihre Rechte und Pflichten 

 

 

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) hat für viel Unruhe in der Privatwirtschaft und dem 
öffentlichen Dienst gesorgt. Im August 2006 in Kraft getreten, soll das Gesetz Beschäftigte im Arbeits-
leben vor Benachteiligung schützen. Arbeitgeber sind zur Prävention aufgerufen.  

Wie könnte diese Prävention konkret aussehen? Beschäftigte Frauen und Männer haben das Recht sich 
zu beschweren (§§ 12 V, 13) - bei wem? Der Gesetzgeber verpflichtet Arbeitgeber und Dienstherren 
dazu, die Beschwerde anzunehmen, zu prüfen und das Ergebnis mitzuteilen. Eine Beschwerdestelle “ist 
einzurichten“. Die Ausstattung der Beschwerdestelle, ihre Rechte und Pflichten sowie die Rolle der 
Ansprechperson(en) gilt es zu klären. Vereinbarungen oder Leitlinien können bei der Umsetzung helfen, 
doch wer soll sie erarbeiten?  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops setzen sich mit diesen Fragen auseinander.  
Die Erstellung einer Checkliste, die die Maßnamen zur Umsetzung des AGG in Betrieb und Dienststelle 
strukturiert, ist ein weiterer Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit.  
 
 
 
Schulungsinhalte: 
 

� Die rechtlichen Rahmenbedingungen 
� Die Beschwerde 
� Personelle Besetzung der Beschwerdestelle: Einrichtung, Aufgaben, Rechte 
� Der Verfahrensweg 
� ’Ein-Blick’ in die Antidiskriminierungsstelle 

 
 
Der Workshop richtet sich an Gleichbehandlungsbeauftragte, Ansprechpersonen in der Beschwerde-
stelle sowie andere Funktionsträgerinnen und -träger, die an der Umsetzung des AGG beteiligt sind. 
Interessierte, die überlegen (oder aufgefordert wurden), die Tätigkeit in der Beschwerdestelle zu über-
nehmen, sind ebenfalls ausdrücklich angesprochen.  
 
Die Gruppengröße ist auf zwölf Personen begrenzt.  
 

Freistellung und Kostentragung erfolgen nach § 12 Abs. 1 AGG, § 37 Abs. 6 und § 40 Abs. 1 BetrVG; 
§ 46 Abs. 6 und § 44 Abs. 1 BPersVG bzw. den entsprechenden Vorschriften der LPersVG sowie nach  
§ 10 Abs. 5 i. V. mit § 18 Abs. 3 BGleiG bzw. den entsprechenden Paragraphen der Ländergesetze. 
 
 
 

Fortsetzung 
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Fortsetzung 
 
 
 
 
Referentin:    Ute Wellner, Juristin + Mediatorin 
Termin:    3. Mai 2012 von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr  
Tagungsort:   Eden Hotel, Göttingen 
Seminarpreis:   370,- zzgl. MwSt.  
 
Der Seminarpreis umfasst Kaffeepausen, Tagungsgetränke, Mittagessen und Schulungsunterlagen.  
 
Unser Tagungshotel hält für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zimmerkontingent bereit, von dem 
Sie bei Bedarf unter dem Stichwort TOP Akademie buchen können, Telefon 0551/50 72 00.  
Das Eden Hotel bietet Übernachtung und Frühstück zum Preis von 89,- € incl. MwSt. an. 
 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an die TOP Akademie GmbH, susanne.zander@top-akademie.de 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 06171/88 709 88 gerne zur Verfügung. 


